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Vertragsverlängerung City-Streife 

-Beratung und Beschlussfassung-  

 

Beschlussvorschlag: 

Beschlussvorschlag ergibt sich aus der Beratung. 

Sachverhalt: 

Seit 2016 besteht ein Vertragsverhältnis mit der Fa. F + G Security GmbH aus Mühlacker 

über die Durchführung der City-Streife. Das Vertragsverhältnis läuft bis 31.05.2022 und 

verlängert sich um 1 Jahr, wenn nicht drei Monate vor Vertragsende seitens einer Partei 

gekündigt wird. Die Streife ist auf privatrechtlicher Basis im Einsatz und überwacht 

grundsätzlich die gemeindlichen Liegenschaften (z.B. Spielplätze, Schule, Bohrrainhalle) 

vor missbräuchlicher Benutzung. Die Streifendauer im Gemeindegebiet liegt i.d.R. bei rund 

1 bis 1,5 Std. je Einsatz. Die Einsätze werden im Verbund mit Nachbargemeinden 

durchgeführt. 

Die Einsatzzeiten sind in einem Plan festgelegt und müssen sich über das ganze Jahr 

verteilen, in den Sommermonaten werden zwei Einsätze pro Wochenende gefahren und in 

den Wintermonaten entsprechend weniger. 

Insgesamt wird die Arbeit der City-Streife positiv bewertet. Allerdings sind insbesondere im 

Bereich Gässlesgärten/Neuer Spielplatz neg. Entwicklungen festzustellen, die mit der 

derzeitigen Art der Bestreifung nicht in den Griff zu bekommen sind. 

Sachbearbeiter Karst 

Datum 15.01.2022 



Der Bereich der Gässlesgärten ist insbesondere seit Corona immer wieder Ziel von 

Sachbeschädigungen, Vandalismus (Garteneinfriedungen/Straßenbeleuchtung) und 

unberechtigter Nutzung der Spielplätze zur Nachtzeit mit entsprechenden 

Beeinträchtigungen der Nachbarschaft. 

Für eine Neuausrichtung ergeben sich folgende Alternativen: 

1. Vertragsverlängerung und Grundkonzeption im Verbund mit anderen Gemeinden 

fortführen. 

2. Vertragsverlängerung, aber andere zeitliche Schwerpunktsetzungen und 

Verweildauern, z.B. weniger Einsätze, dafür die Einsätze z.B. als 5 oder 6-

stündiger Einsatz nur in Eisingen mit z.B. Schwerpunkt Gässlesgärten. 

3. Vertragskündigung und Beauftragung der Fa. F + G anlassbezogen, in diesem 

Fall ist eine gewisse Vorlaufzeit (mind. ca. 2 Wochen) zu beachten. 

 

Bei Fortführung des Vertrages liegen die Stundenpreise für eine Streife rund 57% unter 

denen einer jeweiligen Einzelbeauftragung (s. sep. nicht-öffentl. Tarifübersicht), allerdings 

ist im Jahresvertrag grundsätzlich jeden Monat eine entsprechende Streifentätigkeit 

anzusetzen. Ein Orientierungsplanbeispiel Juni 2022 bis Mai 2023 für die Alternative 2 

liegt als Anlage bei.  

  

    

 

  

 


